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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99102013010000, 99102013010000

Leistungsbezeichnung I Hundesteuer Befreiung

Leistungsbezeichnung II

Typisierung 5 - Kommune: Regelung

Quellredaktion Rheinland-Pfalz

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext Steuer, Hundesteuer, Ermäßigung,
Hundesteuerermäßigung

Leistungstyp Leistungsobjekt mit Verrichtung

Leistungsgruppierung Steuern (102)

Verrichtungskennung Befreiung (010)

SDG-Informationsbereich Verbrauchsteuern: Informationen über die
allgemeinen Vorschriften, Sätze und
Ausnahmeregelungen, Verbrauchsteuerregistrierung
und -zahlung, Verbrauchsteuererstattung

Lagen Portalverbund Sonstige Steuern (1060800), Tierhaltung (1110300)
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Einheitlicher
Ansprechpartner Nein

Fachlich freigegeben am

Fachlich freigegen durch

Handlungsgrundlage https://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/176f/page/bs
rlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1
&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofr
esults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-GemORPrahm
en&doc.part=X&doc.price=0.0#focuspoint
https://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/178t/page/bs
rlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1
&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofr
esults=26&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-KAGRPrahme
n&doc.part=X&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
https://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/176f/page/bs
rlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1
&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofr
esults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-GemORPrahm
en&doc.part=X&doc.price=0.0#focuspoint
https://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/178t/page/bs
rlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1
&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofr
esults=26&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-KAGRPrahme
n&doc.part=X&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint

Teaser Eine Befreiung von der Hundesteuer ist immer dann
möglich, wenn Sie die notwendigen Voraussetzungen
erfüllen. Weitere Informationen erhalten Sie bei der für
Sie zuständigen Gemeinde.

Volltext Wenn Sie wegen Ihrer Behinderung auf einen Hund
angewiesen sind, sind Sie in der Regel von der
Hundesteuer befreit. Allerdings sind die
Voraussetzungen in jeder Gemeinde unterschiedlich.
Eine Befreiung ist häufig davon abhängig, ob der
behinderte Mensch auf die Begleitung eines Hundes
angewiesen ist. Die Steuerbefreiung gilt für Hunde, die
zum Schutz und zur Hilfe blinder, gehörloser oder
sonst völlig hilfloser Personen unentbehrlich sind.
Darüber hinaus sind in der Regel auch Rettungshunde,
die eine entsprechende Ausbildung und Prüfung
abgelegt haben, von der Hundesteuer befreit
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In den meisten rheinland-pfälzischen Gemeinden wird
zurzeit – entsprechend der Mustersatzungen des
Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz – eine
Steuerbefreiung gewährt.

Erforderliche Unterlagen Kopie des Schwerbehindertenausweises

Voraussetzungen

Kosten Es fallen keine Kosten beziehungsweise Gebühren an.

Verfahrensablauf Der Antrag kann schriftlich oder mündlich gestellt
werden. Wenn vorhanden, können entsprechende
Antragsformulare verwendet werden.

Bearbeitungsdauer

Frist

weiterführende
Informationen

Hinweise

Rechtsbehelf

Kurztext Wenn Sie wegen Ihrer Behinderung auf einen Hund
angewiesen sind, sind Sie in der Regel von der
Hundesteuer befreit. Allerdings sind die
Voraussetzungen in jeder Gemeinde unterschiedlich.
Eine Befreiung ist häufig davon abhängig, ob der
behinderte Mensch auf die Begleitung eines Hundes
angewiesen ist. Die Steuerbefreiung gilt für Hunde, die
zum Schutz und zur Hilfe blinder, gehörloser oder
sonst völlig hilfloser Personen unentbehrlich sind.
Darüber hinaus sind in der Regel auch Rettungshunde,
die eine entsprechende Ausbildung und Prüfung
abgelegt haben, von der Hundesteuer befreit

In den meisten rheinland-pfälzischen Gemeinden wird
zurzeit – entsprechend der Mustersatzungen des
Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz – eine
Steuerbefreiung gewährt.

Ansprechpunkt Sie müssen sich an Ihre Gemeinde-,
Verbandsgemeinde- oder Stadtverwaltung wenden.
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Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal Dog tax exemption, Hundesteuer Befreiung
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